Sehr geehrte Damen und Herren,

im gestrigen BAH um Vier Nr. 145 wurde auf Seite 6 f. über das zukünftige Verpackungsgesetz berichtet. 

Da einige Verschärfungen auch für pharmazeutische Unternehmen damit verbunden sind (auf die entsprechenden Fundstellen im Gesetzentwurf wurde im BAH um Vier-Text hingewiesen) schlage ich vor, diesen Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Tagesordnung zu nehmen, um gemeinsam die Sicht der Ausschuss-Mitglieder auf die zukünftigen Anforderungen auszutauschen.

Der Einfachheit halber ist nachfolgend der Text im BAH um Vier aufgeführt und die beiden Anlagen dieser E-Mail beigefügt. 

„Verpackungsgesetz soll Verpackungsverordnung ablösen
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat mit Datum 19. Juli 2016 den Referentenentwurf für ein „Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG)“ vorgelegt. Es soll insbesondere die bisherigen Anforderungen aus der Verpackungsverordnung fortentwickeln auf der Grundlage der EU-Verpackungsrichtlinie.
Nach einer ersten Durchsicht wird das Verpackungsgesetz auch für den pharmazeutischen Unternehmer Erweiterungen im Sinne von Verschärfungen gegenüber der bisherigen Verpackungsverordnung mit sich bringen.
Das betrifft z.B. die Pflicht des Herstellers von system-beteiligungspflichtigen Verpackungen, das sind u.a. Arzneimittelpackungen und -umverpackungen (siehe § 3 Nr. 9 i.V.m. Nr. 12 Gesetzentwurf), sich bei einer Zentralen Stelle registrieren zu lassen (§ 9 Entwurf des VerpackG). Hersteller im Sinne des VerpackG ist für die angesprochenen Verpackungen in der Regel der pharmazeutische Unternehmer (siehe § 3 Nr. 10 i.V.m. Nr. 15 Gesetzentwurf). Die Zentrale Stelle, in der Industrie, Handel, Abfallwirtschaft, Kommunen, Länder und Bundesministerien vertreten sind, soll weitreichende Befugnisse bekommen. So gehören zu ihren Aufgaben die Veröffentlichung einer Liste der registrierten Hersteller im Internet und wesentliche Kontrollfunktionen, die insbesondere einen bisher noch möglichen Lizenzierungsbetrug verhindern sollen (§ 26 Gesetzentwurf).
Die Dualen Systeme sollen verpflichtet werden, die Beteiligungsentgelte nach ökologischen Gesichtspunkten zu bemessen (siehe § 21 Gesetzentwurf).
Der Referentenentwurf befindet sich derzeit in der sogenannten Ressortabstimmung, um dann in wenigen Wochen zur Anhörung an die beteiligten Kreise zu gehen.“


Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ehrhard Anhalt

Leitung Pharmazeutische Technologie / Medizinprodukte

Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V.
Geschäftsstelle Bonn
Ubierstraße 71-73 | 53173 Bonn
Tel.: 0228 / 95745-20 | Fax.: 0228 / 95745-90
[bookmark: _GoBack]E-Mail: anhalt@bah-bonn.de | Web: www.bah-bonn.de 
